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Ausschuss für Bauwesen und öffentliche Ordnung am 19.11.2019: Wohnbauflächen in Greifswald 

 

 Grundstücke für „Eigenheime“ = Einfamilienhäuser 

= Grundstücke, die für den Bau von Ein- und Zweifamilienhäuser sowie 

Reihenhäuser geeignet sind  

= Wohngebäude mit 1 bis max. 2 Wohneinheiten 

 im ISEK2030plus wurden zwei Wohnformen definiert: 

Geschosswohnungsbau (Mehrfamilienhaus/MFH) und Eigenheim (Ein- 

und Zweifamilienhaus/EZFH) 

 Planerische Zielgröße für „Ein- und Zweifamilienhäuser“:  

65 WE pro Jahr 
 

 

 

Vorab 
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Baugenehmigungen Einfamilienhäuser (1. Quartal 2014 bis 1. Quartal 2019)

Datenquelle: Quartalsberichte der kommunalen Statistikstelle UHGW. Verschiedene Jahrgänge.

2014: 63 2015: 27 2016: 38 2017: 47 2018: 31 
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Baufertigstellungen von Wohngebäuden mit 1 und 2 WE (EFH, DHH, ZwFH) 
2001 bis 2018 und ISEK-Plangröße

Datenquellen: Statistisches Amt M-V: Stat. Berichte, F223-Baufertigstellungen und Bauüberhang. Verschiedene Jahrgänge.
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Zwischenfazit 

 

 Bislang liegen wir im Zielkorridor! 

 Dennoch: Erhöhter Nachfragedruck nach EFH / DHH / ZwFH – Standorten!! 

 Frage: Wo können diese Bedarfe wann realisiert werden? 

 

 

Überblick über aktuelle Planungen … 

 

 

 



„…sind die Flächen mit Erster Priorität vorrangig mit Planungsrecht  

zu versehen und zu erschließen“ 

„Demgegenüber nachgeordnet sind die Flächen mit Zweiter Priorität“ 

 

Wichtig: Es geht um eine Reihenfolge der bauleitplanerischen  

Bearbeitung + Erschließung + Vermarktung“, nicht um die direkte  

zeitliche Realisierung der Plangebiete 



+ 



+ 

+ 

+ 
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B-plan Nr. 118 

Aufstellungsbeschluss in Vorbereitung 

30-40 WE für EFH/DH/ZwFH 

Baurecht: voraussichtlich 2021 

B-plan Nr. 119 

Aufstellungsbeschluss in Vorbereitung 

ca. 150 WE für EFH/DH/ZwFH 

Baurecht: voraussichtlich 2022 

B-plan Nr. 13 

Entwurfsbeschluss, 2. Durchgang 

ca. 60-92 WE für EFH/DH/ZwFH 

Baurecht: voraussichtl. 2020 
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Zielstrategie im ISEK 

2030plus:  

Das Wohnen zeitgemäß 

und sozial gemischt 

weiterentwickeln 

 



+ 

+ 

+ 

+ 



Fazit 

 

1. Zielgrößen ISEK bislang erreicht 

2. Großflächige Handlungsspielräume in 2020 schwierig; ab 2021 neue Gebiete 

auf dem Markt 

3. Innenverdichtungen - demographischer Bruch in Obstbausiedlung + 

Stadtrandsiedlung („Gebrauchtimmobilienmarkt mit doppelt entlastendem 

Effekt: Verkauf + tlw. Verdichtung“)  - Nutzungsverlagerungen?  

4. Funktion der Flächen Umlandgemeinden beachten 

5. Fortschreibung Zielgrößen Anzahl WE für Wohnungsmarktsegemnt EFH / DHH 

/ ZwFH in Anpassung an aktualisierter Bevölkerungsprognose 

6. Fortschreibung Wohnbauflächenpriorisierung als Beschlussvorlage 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Ansprechpartner:  

Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

Stadtbauamt, Abt. Stadtentwicklung/untere Denkmalschutzbehörde 

Markt 15, 17489 Greifswald 

Tel. +49 3834 8536-4211 

E-Mail: stadtplanung@greifswald.de 



Zeitschiene für Maßnahmenkatalog sozialer 

und bezahlbarer Wohnraum

Informationen vom Stadtbauamt

Ausschuss für Bauwesen und öffentliche Ordnung
Greifswald | 19. November 2019



Seitenzahl 2

Beschluss B863-33/19
Maßnahmenkatalog zur Unterstützung der Schaffung von sozialem 

und bezahlbarem Wohnraum in der UHGW

„C) Weiteres Verfahren

1. Die Verwaltung erarbeitet bis Nov. 2019 einen Vorschlag, der eine 

differenzierte Zeitleiste zur Umsetzung der Maßnahmen beinhaltet.“

 Nachfolgende Zeitleiste bezieht sich auf den Teil B) „Aufträge an die 

Verwaltung der UHGW“



Seitenzahl 3

Beschluss B863-33/19
Maßnahmenkatalog zur Unterstützung der Schaffung von sozialem 

und bezahlbarem Wohnraum in der UHGW

1. UHGW prüft Erstellung eines 

kommunalen Handlungskonzeptes 

„Bezahlbarer Wohnraum“

Prüfung der Erstellung ist erledigt. Die Konzepterstellung bildet u.E. den 

notwendigen „Überbau“ der nachfolgenden Aufträge an die Verwaltung + der 

vorgeschlagenen Maßnahmen und ist demnach prioritär zu erarbeiten; 

Konzepterstellung in vergleichbarer Qualität zu Braunschweig, Münster oder 

dergleichen benötigt ca. 1 Jahr (vgl. z.B. die Bearbeitung durch Projektgruppe in 

Braunschweig auf Entscheidungsebene (!) der entsprechenden. Ämter). 

Koordination + Bearbeitung des Konzeptes ist durch den einzustellenden 

Beauftragten zu realisieren, insofern Fertigstellung des Konzeptes in Abhängigkeit 

von Punkt 2. – Nach Aussage des Hauptamtes ist dies erst nach Genehmigung 

des nächsten Haushaltes möglich, demnach frühestens ab dem 3. Quartal 2021. 

Beginn des Bearbeitungsprozesses frühestens im 4. Quartal 2021; Abschluss 

entsprechend 4. Quartal 2022.

2. Stelle Beauftragte / Beauftragte Nach Aussage des Hauptamtes (s.o.) ist eine Stelleneinrichtung im aktuellen HH-

zeitraum nicht möglich; Zeitplan wie oben genannt frühestens 3. Quartal 2021.

3. Ermittlung Angebotserhöhungen 

Wohnungsmarktsegemente + darauf 

basierend Vorschlag städtischer 

Förderrichtlinie

Klassische Aufgabe einer Wohnungsmarktsegmentanalyse als Leistungsbaustein 

des kommunalen Handlungskonzeptes (Pkt 1): 4. Quartal 2022.

4. B-plan Nr. 55 als Modellgebiet für 

bezahlbares Wohnen + 

Erfahrungstransfer für zukünftige B-

plangebiete

Ist erfolgt und kann für den Transfer im Rahmen des Handlungskonzeptes 

qualifiziert weiterentwickelt werden (vgl. Pkt 1); gleichzeitig können Erfahrungen 

bereits heute für andere B-plangebiete berücksichtigt werden.



Seitenzahl 4

Beschluss B863-33/19
Maßnahmenkatalog zur Unterstützung der Schaffung von sozialem 

und bezahlbarem Wohnraum in der UHGW

5. Entwicklung weiterer Instrumente, 

z.B. Änderung Vergaberichtlinie 

Verkauf von Grundstücken im 

Sanierungsgebiet

Beschlussvorlage ist in der verwaltungsinternen Bearbeitung + Prüfung und kann 

in den nächsten Gremienlauf eingespeist werden. + Weitere 

Instrumentenentwicklung im Rahmen des Handlungskonzeptes (vgl. Pkt 1).

6. „Verbilligungsrichtlinie“ oder 

Konzeptvergabe

Ist erfolgt; die BV-V/07/0104 „Förderung des sozialen Wohnungsbaus und des 

nicht-geförderten Mietwohnungsbaus“ befindet sich im Gremienlauf.

7. Stärkung / Durchmischung der 

Großwohnsiedlungen durch gezielte 

Lenkung des Neubaubedarfs

Fortlaufend; modellhaft soll dies für das Quartier Ostseeviertel-Ryckseite im 

Konsens mit den Wohnungsunternehmen gestaltet werden. Erarbeitung 

Masterplan Ostseeviertel-Ryckseite bis 2. Quartal 2020. Transfer der 

Planungsergebnisse im Handlungskonzept weiterentwickeln.

8. Mindestquote von 30% für 

sozialen / bezahlbaren 

Wohnungsbau für Geschossneubau

Fortlaufend.

9. Statistik über bisherige Anträge 

auf Wohnraumförderung

Aufbau und grundsätzliche Organisation der Datenabläufe ist tlw. erfolgt.

10. Fortlaufendes Monitoring über 

den Wohnraumbestand und 

Bevölkerungsentwicklung

Ist erfolgt, vgl. Monitoringbericht 2018 und Internetpräsentation der kommunalen 

Statistikstelle: https://www.greifswald.de/de/wirtschaft-bauen-

verkehr/standortfakten/daten-und-fakten/index.html



Seitenzahl 5

Beschluss B863-33/19
Maßnahmenkatalog zur Unterstützung der Schaffung von sozialem 

und bezahlbarem Wohnraum in der UHGW

11. Analyse differenzierter

Problemlagen Daten KdU in 

Zusammenarbeit mit dem Lk VG

Bearbeitung kann im Rahmen der Erarbeitung des Handlungskonzeptes (vgl. Pkt

1) erfolgen: 4. Quartal 2022.

12. Antrag Kappungsgrenze beim 

Land M-V

Postausgang ist erfolgt. – Aktuell werden Nachfragen bzgl. der Begründung zum 

Antrag beantwortet.

13. Standortsuche + bewertung von 

Grundstücken außerhalb von B-

plänen für Geschosswohnungsbau

Ist erfolgt; BV-V/07/0120 „Mögliche Grundstücke für den sozialen, bezahlbaren 

und sonstigen Wohnungsbau befindet sich im aktuellen Gremienlauf.

14. Öffentlichkeitskampagne für 

Wohngeldzahlungen

Ist erfolgt; fortlaufend.
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